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§ 81 SGB VII verweist nach seinem klaren Wortlaut auf die folgenden Vorschriften für nach 
dem Jahresarbeitsverdienst zu berechnende Leistungen (hier: § 84 SGB VII) und damit auch 
für das auf diese Weise festzusetzende Verletztengeld für Unternehmer unter den Vorausset-
zungen des § 47 Abs. 5 SGB VII. 
 

§ 84 SGB VII 
 

hier:  
Urteil des Bundessozialgerichts vom 13.12.2005 – B 2 U 25/04 R – 
 
Das BSG weist - wie schon das LSG - darauf hin, dass die Entgeltersatzfunktion des Verletz-
tengeldes  gerade beim Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit infolge der Folgen einer Berufs-
krankheit erst hinreichend erfüllt werde, wenn bei der Festsetzung des Jahresarbeitsver-
dienstes als Berechnungsgrundlage auf einen Zeitpunkt abgestellt werde, zu dem die Folgen 
der sich beim Versicherten allmählich einstellenden Berufskrankheit noch keine einschnei-
dende einkommensmindernde Wirkung hätten entfalten können. 
 
Rundschreiben folgt! 
 
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 13.12.2005 – B 2 U 25/04 R –  
wie folgt entschieden: 
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